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8.4 Festsetzung des Jahresbeitrages 

 
Das Zentralkomitee beantragt den Jahresbeitrag neu auf Fr. 25.-  
festzusetzen.  
 
Begründung: Mit der heutigen Verbandsstruktur werden immer Mehr Leistungen  
gewünscht und erbracht. 
Dazu kommen auch neue Wettkämpfe die z.T. defizitär abschliessen. 
Ebenfalls grosse Kosten verursacht die Nationalmannschaft (2008 mit Fr 48 000.-).  
In den vergangenen Jahren konnte die Finanzierung aus den Wertschriftenerträgen 
sichergestellt werden, infolge der aktuellen Weltwirtschaftslage bzw. der Finanzkrise 
sind diese Erträge stark zusammengefallen. 
 

8.6 Solidaritätsmarken 
 
Das ZK stellt folgenden Antrag: 
 
Der Preis der Solidaritätsmarke soll unverändert auf Fr. 4.- belassen werden. 
Auch der Verteilschlüssel soll gleich belasse werden, d.h. Fr. 0.30 in den 
Solidaritätsfond, Fr. 0.35 an die Unterverbände, Fr. 3.35 in die Zentralkasse. 
 
 
 
 
 

10. Anträge: 
 
Anpassung Statuten plus Reglemente 
 Das Wort Solidaritätsmarke wird durch Solidaritätsbeitrag ersetzt 
 
 
Statutenänderung 

 
Art.3.4 Absatz 5  
 
Alt: Genehmigung der Schiesspläne Festkategorie 1-3 des S+F EASV 
 
Neu: 
Genehmigung des Schiessplanes Festkategorie 1 des S+F EASV 
Genehmigung der Stichpreise der Festkategorie 2 des S+F EASV 
 
 
Alt: Abnahme der Schlussberichte der Anlässe der Festkategorie 1 bis 3  
 
Neu: 
Abnahme der Schlussberichte der Anlässe der Festkategorie 1 bis 2 des S+F EASV 
 
 


	Text4: 
	Text5: 


